
Aufgebot: PbU - Zug 1

Datum | Zeit 18.04.2026 | 13:00 - 17:00 Ort: Areal Swissmetal

Thema | Dienst PbU-Zug 1: Grundlagen / 
Führungsrythmus

Tenue: Brandschutz komplett mit 
Schnittschutzhandschuhen

Info Postenarbeiten / Vertiefung der 
Materialkenntnis / 
PbU-Einsatzübungen mit 
unterschiedlichen Schadenlagen, 
Postenarbeit zu 
Alternativantrieben wie E-Autos, 
E-Bike, E-Roller usw.

Verbindung: Funkkanal 3 

Verantwortlich Oblt Krauter Marc Lektionsart: Übungslektion

Ausbildungsstufe: Festigungsstufe

Übungsziele
- AdF erlangen Kenntnisse in der Fahrzeugtechnik

- AdF verbessern Werkzeug-/Gerätehandling

- AdF arbeiten nach PbU Führungsrhythmus

Arbeitsprogramm
Zeit Ablauf Lektionshalter / Verantwortlich

13:00 Uhr Begrüssung / Appell Oblt Krauter Marc

13:05 Uhr Verschieben auf Arbeitsplatz Oblt Krauter Marc

13:15 Uhr Einführung, 
Jahresrückblick/Ausblick/Jahresziele

Oblt Krauter Marc

13:35 Uhr Lektion I: Fahrzeuge stabilisieren / 
Unterbauen & Stützen

Oblt Da Graca Valter
Oblt Hardegger André
 

14:25 Uhr Lektion II: , Postenarbeiten 1 & 2, 
Fahrzeugtechnik/Alternativantriebe

Oblt Fabris Marco
Lt Thimo Schauffert

15:35 Uhr Lektion III: Einsatzübung Oblt Krauter Marc
Oblt Da Graca Valter

16:30 Uhr Retablieren / Verschiebung Oblt Krauter Marc
 

16:50 Uhr Schlussbesprechung Oblt Krauter Marc
 

17:00 Uhr  Abtreten Oblt Krauter Marc



Material / Fahrzeuge
- Komplettes PbU- Material ab Fahrzeuge
- Material RFZ, VRF, 

- KOWA, VRF, RFZ

Mitteilung
- Bitte auf die Übung vorbereiten

ENTSCHULDIGUNGEN gemäss FW-Reglement
Als Entschuldigung gelten:
- Schwere Krankheit (Der Feuerwehrstab kann ein ärztliches Zeugniss verlangen)
- Unfall (Der Feuerwehrstab kann ein ärztliches Zeugniss verlangen)
- Todesfall in der Familie
- Abwesenheit im Militärdienst (Kopie des Marschbefehles)
- Mehrtägige Ortsabwesenheit
 
Eine unentschuldigte Nichtbefolgung von Aufgeboten zu Übungen werden durch den Friedensrichter bestraft
 
Folgendes ist zu erledigen:
- Zwingende Abmeldung im Lodur
- Information des Übungsleiters
 
Über Ausnahmefälle entscheidet der Feuerwehrstab


